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 Veröffentlicht am 29.10.1992

Norm

ABGB §156 Ca

Rechtssatz

§ 156 ABGB ist dahin zu lesen, daß die Ehelichkeitsbestreitungsklage frühestens mit der Geburt erhoben werden kann

und jedenfalls ein Jahr nach dem Zeitpunkt endet, in dem der Mann derart konkrete Kenntnisse von Umständen

erlangt, die für die Unehelichkeit des Kindes sprechen, daß er erwarten kann, seiner Beweisp icht nachkommen zu

können; daß eine Klage als "verfrüht" abzuweisen wäre, wenn der Vater nach Meinung des erkennenden Gerichtes

keine ausreichenden Verdachtsmomente unter Beweis stellen konnte, ist dem Gesetz nicht zu entnehmen.
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